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Modul 3 Wo bleibt mein Geld? Über den Umgang mit Finanzen

Baustein: G2

Die eigene Wohnung

Ziel: Sensibilisierung, Vermittlung von ersten Kenntnissen/ Entwicklung von Kompetenz zum Thema
„Meine erste eigene Wohnung“

Kurzbeschreibung: Die Teilnehmer lernen, was beim Thema „Meine erste eigene Wohnung“
beachtet werden sollte und welche Kosten entstehen bzw. vermieden werden können.

Methode: Kleingruppenarbeit, Arbeitsblätter, Checkliste Umzug, Praxismaterial „Mietvertrag“,
„Hausordnung“, Übergabeprotokoll, „Mieterhöhung“ / Umgang mit Sachtexten.

Anmerkung: Dieser Baustein eignet sich für Schüler ab Klasse 10.

Beschreibung:

Hausaufgabe zur Vorbereitung des Themas: Recherchieren Sie, wie hoch die Miete der (elterlichen)
Wohnung ist, in der Sie wohnen. Wie groß ist die Wohnung, welcher Mietpreis pro Quadratmeter
errechnet sich? Wie setzt sich die Gesamtmiete zusammen? Befragen Sie zum Beispiel Ihre Eltern.
Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt „Meine erste eigene Wohnung.“ Stellen Sie die Ergebnisse in der
Klasse vor. Diskutieren Sie die Ergebnisse.
Wie können Sie herausfinden, welche Miethöhe Sie sich für die erste eigene Wohnung tatsächlich
leisten könnten? Wovon hängt die Miethöhe für eine Wohnung ab? Wie sieht Ihre
„Wunschwohnung“ aus, wo ist sie, wie groß ist sie? Welche Kriterien gibt es, welche Kriterien sind
Ihnen wirklich wichtig? Wie realistisch ist es, dass die erste Wohnung der Wunschwohnung
entspricht? Wie können Sie eine Wohnung suchen und finden? Welche Unterlagen sollten Sie bei
einer Wohnungsbesichtigung dabei haben?

Bei der Wohnungssuche erhöhen sich die Chancen des Bewerbers, wenn er die notwendigen
Unterlagen in einer Mappe mitbringt. In diese Mappe gehören (in kopierter Form) ein
Einkommensnachweis, eine SCHUFA-Bescheinigung, eine Aufstellung von Name sowie Adresse und
Kontaktmöglichkeiten des Bewerbers für die Rückmeldung des Vermieters (eventuell mit einem
Foto). Falls man zuvor schon eine Wohnung gehabt hat, sollte man eine Bescheinigung des bisherigen
Vermieters über das Nichtbestehen von Mietschulden beifügen.

Wer auf Wohnungssuche ist, muss zunächst genau überlegen und ausrechnen, wie hoch die Miete
maximal sein darf, wieviel also längerfristig für Mietkosten ausgegeben werden kann. Das hängt
maßgeblich von der Höhe des eigenen Einkommens ab.
Eine Faustregel sagt: Mehr als 35 % des Einkommens sollte nicht für die Miete verwendet werden,
weil sonst andere Lebensbereiche wie Strom, Lebensmittel, Kleidung etc. zu knapp ausgestattet sind.

Lesen Sie den Mietvertrag. Welche Informationen enthält der Mietvertrag über die vermietete
Wohnung? Wie viele Personen ziehen ein? Dürfen Tiere in der Wohnung gehalten
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werden? Was steht in der Hausordnung? Diskutieren Sie, warum es eine Hausordnung gibt und ob
diese eingehalten werden muss. Was kann bei Verstößen passieren? Lesen Sie das
Übergabeprotokoll. Was steht darin? Wer muss was machen? Wo könnten Sie sich beraten lassen,
wenn Sie über die Gültigkeit von einzelnen Regelungen unsicher sind?

Es gibt verschiedene Wohnformen, die jeweils Vor- und Nachteile haben: alleine wohnen,
zusammenleben mit Freunden/Freundinnen, in eine Wohngemeinschaft oder ein
Studentenwohnheim einziehen, bei den Eltern/bei Verwandten wohnen.

Welche Vor- und Nachteile haben diese verschiedenen Wohnformen? Wie möchten Sie leben?

Wie setzt sich der Preis, den man monatlich an den Vermieter bezahlt, zusammen? Aus welchen
Bestandteilen ergibt sich die Gesamtmiete, die man auch „Zahlmiete“ nennt? Lesen Sie den
Mietvertrag: Wie hoch ist die Miete und wie setzt sie sich zusammen? Wie werden laut Mietvertrag
die Heiz- und die Warmwasserkosten abgerechnet? Lohnt es sich, bei der Heizung auf den Verbrauch
zu achten und den Verbrauch möglichst klein zu halten?

Die Gesamtmiete setzt sich zusammen aus einem Grundpreis und den Nebenkosten. Der Grundpreis
ist das Entgelt nur für die Überlassung der Wohnung an den Mieter. Die Nebenkosten sind zum einen
bei einer Zentralheizung die Heizkosten, dazu gehören bei zentraler Versorgung auch die
Warmwasser-Kosten. Zum anderen gehören zu den Nebenkosten die sogenannten „kalten
Betriebskosten“ (zum Beispiel Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Fahrstuhlkosten und
Reinigungsdienste).

Für die Heiz- und Betriebskosten zahlt man eine monatliche Pauschale als Vorauszahlung auf die zu
erwartende Jahressumme. Einmal jährlich ermittelt der Vermieter dann die tatsächlichen
Verbrauchskosten für das gesamte Gebäude und stellt den tatsächlichen Kosten die geleisteten
Vorauszahlungen gegenüber. Der Mieter muss dann nachzahlen bzw. erhält ein Guthaben. Bei den
Heiz- und Warmwasserkosten wird zumindest zu 50 % nach dem tatsächlichen Verbrauch des
jeweiligen Mieters abgerechnet. Ein sparsamer Verbrauch zahlt sich also anhand der
Jahresabrechnung aus.

Manche Wohnungen haben auch keine Zentralheizung, sondern z. B. noch Ofenheizung, eine Gas-
Etagen-Heizung oder eine sogenannte elektrische „Nachtspeicher-Heizung“. In diesem Fall hat der
Vermieter mit diesen Kosten nichts zu tun, der Mieter sorgt selbst für den Kauf von Kohlen bzw.
schließt einen Vertrag mit dem Gas-Versorger oder dem Strom-Versorger. Nur über die „kalten
Betriebskosten“ rechnet der Vermieter dann einmal jährlich ab.

Heizkosten sparen: Welche Vorteile hat das sparsame Umgehen mit der Heizung? Und wie geht das
überhaupt?

 Raumtemperaturen kontrollieren (Thermometer benutzen). Wohn- und
Arbeitsräume sollten nicht wärmer als 20 bis max. 21 Grad sein, Schlafzimmer max.
17 Grad. Das ist übrigens nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch der
Gesundheit: Eine zu warme Wohnung macht anfällig für Erkältungen, Schnupfen und
Husten. Die trockene Heizungsluft trocknet die Nasenschleimhäute und die
Atmungswege aus, Viren wird dadurch der Zugang zum Körper erleichtert.
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 Jedes Grad Raumtemperatur mehr bedeutet ca. 10 % mehr Heizkosten.

 Heizkörper müssen frei stehen. Bitte nicht abdecken oder zustellen durch Gardinen,
Vorhänge, Wäscheständer, Möbel usw. Die Wärme kann sonst nicht richtig an den
Raum abgegeben werden, sondern staut sich am Heizkörper.

 Dauerlüften („Kippfenster“) vermeiden und stattdessen die Zimmer 4 bis 5 Mal am
Tag ca. 10 Minuten bei ganz geöffnetem Fenster lüften.

 Niemals elektrische Heizlüfter benutzen. Das sind wahre Verbrauchsmonster, die bei
der nächsten Jahresabrechnung böse Nachforderungen bringen.

Was ist eine Mietsicherheit? In welcher Höhe darf der Vermieter eine Mietsicherheit fordern? Wer
bezahlt den Makler, der eingeschaltet wurde?

Der Vermieter darf eine Mietsicherheit fordern. Diese soll ihn absichern für Forderungen, die bei
einer späteren Beendigung des Mietvertrags noch gegen den Mieter bestehen, zum Beispiel für
Beschädigungen der Wohnung. Diese Mietsicherheit darf eine Höhe von maximal drei Monatsmieten
nicht übersteigen. Sie kann in bar an den Vermieter bezahlt bzw. überwiesen werden, manchmal
wird dafür auch ein besonderes Mietkautionskonto angelegt.

Wer einen Makler beauftragt, für ihn als Mieter eine Wohnung zu suchen, der muss dem Makler eine
Provision bezahlen. Wenn der Vermieter den Makler mit der Auswahl eines Mieters beauftragt hat,
muss der Vermieter das Honorar zahlen.

Wie richte ich meine Wohnung ein?
Bilden Sie Kleingruppen.
Jede Kleingruppe bekommt einen Möbelkatalog (zum Beispiel von Ikea) und schreibt auf, was für die
erste eigene Wohnung gebraucht wird. Alternativ wird im Internet gesucht. Die Preise für die
Einrichtungsgegenstände werden auf dem Arbeitsblatt „Wie richte ich meine Wohnung ein?“ notiert.
Bei jedem Artikel wird überlegt, ob es preiswertere Alternativen gibt, auch dazu werden Stichworte
und ggf. Preise notiert. Zum Schluss wird zusammengerechnet.
Überlegen Sie mit Hilfe der „Checkliste Umzug“, welche Kosten noch entstehen können und wie das
finanziert werden kann.

Lesen Sie den Mietvertrag. Was steht dort über Kündigungsfristen? Was muss bei einem Auszug
beachten werden? Muss vor dem Auszug renoviert werden? Was sollten Sie tun, wenn Sie unsicher
sind?

Bleibt die Miete immer unverändert? Lesen Sie die Mieterhöhung. Was kann der Mieter jetzt tun?
Wo kann er sich beraten lassen? Was ist bei einem Auszug zu beachten?
Mieterhöhungen sollten man immer rechtlich überprüfen lassen.
Bevor der Mieter auszieht, sollte er darauf achten, dass Kündigungsfristen zu beachten sind. Auch die
Fragen der sogenannten Schönheitsreparaturen sollten geklärt werden. Der Mieter sollte den
Mietvertrag lesen, den er unterschrieben hat und sich unbedingt dazu beraten lassen. Gute Beratung
bekommt man kostenlos, wenn man rechtzeitig z. B. beim Mieterverein, der Mietergenossenschaft
oder dem Mieterbund Mitglied geworden sind.
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Mietverträge

Wie hoch darf die Miete sein?

 Bevor Sie mit der Wohnungssuche beginnen, sollten Sie genau überlegen und ausrechnen,
wie hoch die Miete maximal sein darf. Wieviel können Sie (längerfristig) ausgeben?

 Faustregel: Die Miete soll nicht mehr als ca. 35 % der monatlichen Einnahmen ausmachen.

 Bei ALG II-Bezug: Unbedingt vorher den Umzug beim Job Center beantragen und genehmigen
lassen; ggf. Beratung und Hilfe dafür in Anspruch nehmen.

 Wenn der Vermieter die Miete erhöhen will, lassen Sie sich bitte immer rechtlich beraten.
Mieterhöhungen sind nicht immer wirksam.

Wie setzt sich die Miete zusammen? Was ist mit den Heizkosten?
Die Miete setzt sich aus drei Teilen zusammen:

 „Nettokaltmiete“ – das ist der Preis dafür, dass man wohnen darf

 „Kalte Betriebskosten“ - das sind die Umlagen für Müllabfuhr, Hauswart usw.

 „Warme Betriebskosten“ - das sind die Heizkosten

 Meistens zahlt man einen monatlichen Vorschuss für die Betriebs- und Heizkosten. Einmal
jährlich wird dann vom Vermieter abgerechnet: Wie hoch waren die Betriebs- und
Heizkosten wirklich? Wenn die gezahlten Vorschüsse nicht ausreichen, muss der Mieter
nachzahlen.

 Die Kosten für Wasser und Heizung werden vom individuellen Verbrauch mitbestimmt (in der
Regel werden mindestens 50 % über den eigenen, individuellen Verbrauch abgerechnet).
Bei einem hohen Verbrauch kommt es deshalb bei der jährlichen Abrechnung zu teilweise
hohen Nachzahlungen. Ein sparsamer Verbrauch lohnt sich also finanziell (und hilft der
Umwelt!).

Die wichtigsten Tipps zu Heizkosten:

 Raumtemperaturen kontrollieren, Thermometer dazu benutzen. Wohn- und
Arbeitsräume 20 bis max. 21 Grad, Schlafzimmer max. 17 Grad. Das ist übrigens
auch gut für die Gesundheit: Eine zu warme Wohnung macht anfällig für Erkältungen
und Grippe, weil die trockene Heizungsluft die Nasenschleimhäute und die
Atemwege austrocknet. Vor allem Kinder bekommen dadurch im Winter mehr
Schnupfen und Husten.
Jedes Grad Raumtemperatur mehr bedeutet ca. 10 % mehr Heizkosten.

 Heizkörper müssen frei stehen. Bitte nicht abdecken oder zustellen (Gardinen,
Vorhänge, Wäscheständer, Möbel). Die Wärme kann sonst nicht richtig an den Raum
abgegeben werden, sondern staut sich am Heizkörper.

 Dauerlüften („Kippfenster“) vermeiden. Stattdessen 4 bis 5 Mal am Tag ca. 10
Minuten bei ganz geöffnetem Fenster lüften.

 Niemals elektrische Heizlüfter benutzen. Das sind wahre Verbrauchsmonster, die
Ihnen bei der nächsten Jahresabrechnung böse Nachforderungen bringen können.

Baustein G2 Schülerversion Modul 3
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Zur Wohnungsbesichtigung sollten Sie alle nötigen Unterlagen mitnehmen.
Dazu gehören –jeweils in Kopie- Einkommensnachweise, eine SCHUFA-Auskunft, ein Adressblatt mit
Ihrem Namen und Ihrer Adresse sowie Ihren Kontaktdaten für eine Rück-meldung des Vermieters
und ggf. auch eine Mietschulden-Freiheits-Bescheinigung.

Der Vermieter darf eine Mietsicherheit in Höhe von maximal drei Monatsmieten fordern.
Wenn ein Makler eingeschaltet wurde, muss sein Honorar von dem bezahlt werden, der ihn
beauftragt hat: Mieter oder Vermieter.

Lesen Sie die Mieterhöhung. Was kann der Mieter jetzt tun?
Wenn Sie im Laufe des Mietverhältnisses eine Mieterhöhung bekommen, sollten Sie diese
überprüfen lassen. Wenn Sie rechtzeitig Mitglied z. B. des Mietervereins, der Mietergenossenschaft
oder des Mieterbundes geworden sind, können Sie sich kostenlos dort beraten lassen.

Wenn Sie das Mietverhältnis beenden wollen, müssen Sie Kündigungsfristen beachten. Meistens gilt
eine dreimonatige Kündigungsfrist. Nur ganz ausnahmsweise kann eine Wohnung fristlos vom Mieter
gekündigt werden. Lassen Sie sich dazu beraten. Auch zu der Frage, ob Sie beim Auszug renovieren
müssen, sollten Sie sich unbedingt beraten lassen.

Baustein G2 Schülerversion Modul 3
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Arbeitsblatt: „Meine erste eigene Wohnung“

Ich würde am liebsten sofort ausziehen, weil…

Ich ziehe bei meinen Eltern erst aus, wenn die mich zwingen, weil…

Ich möchte gerne in einer WG wohnen, weil…

In eine WG würde ich nie einziehen, weil…

Meine erste Wohnungseinrichtung ist mir sehr wichtig, dafür würde ich auch einen Kredit
aufnehmen, weil…

In meiner ersten eigenen Wohnung muss nicht alles neu und edel sein, weil…

Am liebsten möchte ich alleine wohnen, weil…

Auf jeden Fall will ich nicht alleine wohnen, sondern mit einem Freund/einer Freundin
zusammen, weil…

In meiner ersten Wohnung brauche ich unbedingt…

Meine ideale erste Wohnung sieht so aus:

Baustein G2 Schülerversion Modul 3
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Arbeitsblatt „Wie richte ich meine Wohnung ein?“

Für meine erste eigene Wohnung brauche ich unbedingt/wünsche ich mir:

Name des
Einrichtungsgegenstands
und Preis:

So geht es preiswerter,
das kostet dann:

Gesamt: Gesamt:

Baustein G2 Schülerversion Modul 3



171

Checkliste Umzug

Das muss ich bezahlen:

Kaution (max. 3 Nettokaltmieten) = ca. __________ EUR

Einrichtungskosten = ca. __________ EUR

Renovierungskosten = ca. __________ EUR

Umzugskartons = ca. __________ EUR

Automiete zum Transport = ca. __________ EUR

Weiteres:_____________ = ca. __________ EUR

Gesamtsumme = ca. __________ EUR

Finanzielle Hilfe bekomme ich von:

 Eltern, Verwandten

 Job Center

 Erspartem / Sparbuch

 ……………..

 ……………..

 ……………..

Baustein G2 Schülerversion Modul 3
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